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Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Escher und Usterj
Mitglieder» der gesezgeSenden Rathe der helvetische» Republik.

Band I!. I.XXV. Luzern, den 16. Hormmg 1799.

Gesezgebun g.

Grosser Rath, 21. Januar.
(Fortsetzung.)

§ 15. Jede Gemeinde soll eine Tabelle aufneh-
men, sowohl über den Werth der Gemeindgüter als
über den wirklichen jährlichen Ertrag derselben, wie
er während der lezten 10 Jahre unter die Bürger aus-
getheilt worden. In den Gemeinden, welche ihre Ar-
men selbst erhalten. soll ein gleiches Verzeichniß über
die Armengüter aufgenommen werden.

§ i6. Die Gemeinden werden den allgemeinen
Einkaufspreis selbst bestimmen, gegen welchen sie das
Miteigenthum an ihrenGemeindgütern gestatten müssen.

§ 17. Jede Gemeinde ist»gehalten, ohne Aufschub
die gemeidte Tabelle sowohl, als die durch sie gemachte
Schätzung des.Einkaufpreises, der Verwaltungskam-
mer ihres Kantons einzusenden, welche, nachdem, sie

die nöthigen Nachforschungen genommen., diesen Preis
für jede Gemeinde dieses Kantons vermindern wird
wenn sie findet, daß solcher zu hoch angeschlagen ist.

§r8. Endlich soll auf gleiche Weise jede Ver-
wàmgskammer alle diese Tabellen mit den Einkaufs-,
preisen und deren Abänderungen, son jeder Gemeinde
dem Vollziehungsdirektorium zur tt.l lichen Bestätigung
oder Zurükweisung überliefern.

§ iy. Es soll keine Gemeinde in Helvetian be-
rechtiget seyn, ihr. Kirchen- Schul- oder. Armengut zu
vertheilen.

§ 20. Es soll keine Gemeinde in Helvetic» be-

rechtigt seyn, ihr Gemeindgur weder im ganzen noch
theilweise zu vertheilen, sie habe denm die bestimmte
Erlaubniß dazu durch ein. Dekret der. geftzgebenden
Rathe erhalten.

Die Majorität will diesem Artikel beifügen:

„ Das Gesez wird bestimmen, mit weicher Form eine

^ ftlche Einwilligung, von, den geftzgebenden Rathen
» erlangt werden kann. "

Die -Minorität, hingegen, schlägt folgende drey
Artikel vor.

§ 21. Eine Gemeinde, die ihr Gemeindgut ver-
Heilen will, soll gehalten seyn., eine treue und genaue

Tabelle desselben, der Verwaltungskammer ihres Kau-
tons einzusenden, auf wclcher die bisherige Anwen-
dung dieses Gemeindguts bestimmt und deutlich an-
gegeben ist.

§ 22. Die Verwaltungskammern werden solche
Tabellen auf das genaueste pcüffen, und alle daheri-
gen Erkundigungen einziehen, und selbige sodann mit
ihrem Richtigbefinden oder ihren Anmerkungen begleis
tet, dem Vollziehungsdirektorium einsenden.

§ 2Z. Das Vollziehungsdirektorium ist eingeladen,
solche Tabellen dann nebst dem Thcilungsbegehren der
betreffenden Gemeinden und den allfalligen Beilagen,
den geftzgebenden Räthen zur Bewilligung vorzulegen.

§ 1. De sloe s unterstüztden § als ganz gerecht
und zwekmässig. Broye will setzen, die Bürger,
welche das Recht haben, statt hatten. Custor
fürchtet, dieser § i. siosse den § 2. und will daher je-
uem die Worte beisetzen, wofern rechtsgültige Gründe
für diesen Besiz vorhanden sind. A n der werth so-
dert, daß nur diejenigen §K behandelt werden, welche
die Commission als ganz neu vorschlägt. Amman
fodert über Anderwcrths Antrag Tagesordnung, weik
dieser Gegenstand zu wichtig ist, um nur oberflächlich
behandelt zu werden. Koch stimmt Anderwerih bei,,
weil man diesen Gegenstand schon während 14 Tagen
berathen hat / und eine neue Berathung dem Vater-
land viel Feit wegnehmen könnte, die für andere Ge-
gensiände von der grösten Wichtigkeit wäre. Rellstab,
folgt Amman. Huber ist gleicher Meinung, weil ein
vom Senat verworfner Beschluß kein Beschluß mehr ist».

Desioes stimmt auch Amman bei, dessen Antrag
angenommen wird. Thörin stimmt wohl dem Grund-
satz dieses § bei, wünscht aber eine einfachere und
deutlichere Abfassung desselben. Nell stab ist Custors
Meinung, weil dieser § sonst leicht in Rüksicht des.

Staatsgüter ungerechte und für den Staat nachtheilige
Folgen haben könnte: zudem glaubt er, soll hier dee
Armengüter gar nicht gedacht werden, weil er Host,
daß einst alle Armen in Helvetien nach einem gleichet»
Maassiab behandelt und untcrstüzt werden sollen: ee
will also einzig die Gemeindsgüter hier anführen»
Gmür unterstüzt Rellstab und will also die Worte:!
erkauft, ererbt und geschenkt, so wie auch dw-



Armengüter hier durchstreichen; denn sonst könnte
leicht Staatsgut als Gemeindgut mit unterließen.
Graf ist auch überzeugt, daß wir hierüber nicht ein/
treten können, bis man wisse, was Staatsgut-und
was Gemeindgnt ist, indem gerade z. B. im Kanton
Sentis sehr viel Gut als Gemeingut angesprochen wird,
welches eigentlich Staatsgut seyn sollte: er wünscht
daher Vertagung bis über diese Hauptfrage entschieden
ist. Schlumpf glaubt, man verstehe diesen § nicht
Hinlänglich denn er bestimme gar nicht, daß das oder
dieses Gut wirklich Gemeindgut seyn solle, sondern
er habe nur Bezug auf die Person der Theilhaber,
nicht aber auf die Gemeindgüter selbst: er stimmt also
zum §. Erlach er folgt Gmür, und wiederseht sich

Grafs Vertagung wegen dem zu langen Aufschub, der
dadurch bewirkt wurde. Graf zieht seine» Autrag
zurük, und vereinigt sich mit Gmür. Desloes stimmt
Schlumpf bei, und widerftzt sich der Ausstreichung
der Armengüter aus diesem §, weil dieses eine grosse
Ungerechtigkeit wäre: er stimmt als» ganz zum §. Ger-
mann stimmt ebenfalls zum §, weil derselbe ganz der
Gerechtigkeit gemäß ist, und wie Schlumpf beweist,
noch nicht über dix Staatsgüter vorurtheilt. Ander/
werth stimmt auch zum §, und bemerkt, daß in vie-
lsn Gemeinden, Gemcind - und Armengüter so innig
mit einander vereinigt sind, daß ihre Trennung um
möglich wäre, und dann in Zukunft hierüber andere
Verfügungen getroffen werden können : dagegen
hoft er, werde auch der ic> § dieses Gutachtens am
genommen. Koch bemerkt, daß es hier durchaus nur
um Bestimmung von persönlichen Ansprachen zu thun
ist, und um Festsetzung des Begriffs der Personen, die

auf die Gemeindgüter Anspruch haben, keineswegs
aber um die Ansprache der Gemeinden auf die Ge-
meindgütcr selbst; daher auch fallen alle Emwendum
gen, welche gegen diesen § gemacht wurden, von ftìbst
weg, indem ja der § 2. hinlänglich beweist, daß hier
yoch keine Rede von Staatsgut sey; -in Rükstcht der

Armcngutcr ist zu bemerken, daß jedes Volk seine

schwache Seite hat, und daß es unbändig wird,
wann man es an derselben berührt: diese Seite un-
fers Volks ist die unbedingte Anhänglichkeit vessel-

hen an die Gememds- Armengüttr: wurden wir nun
das Wort Armengut hier durchstreichen, so würde die

gröste Unruhe dadurch bei unsrem Volk entstehen, weil
man glauben würde, sogleich dessen beraubt zu wcr-
de-.'. ; zudem sind die mehren Armengüter durch frei-
willige Zusammenschüffe entstanden, welche also durch-
gus nicht den Theilhabern derselben entzogen werden

können, nm allgememe Armengüttr daraus zu mache?:
aus allen di-sen Rüksichten unterstüzt er den §. als

ganz zwelmàssig. Rellstab glaubt, wenigstens un
Kanton Zürich erwarte man allgemein, daß die Ar-
mengüter zusammengeworfen werden, um alle armen

Hclvetier als gemeinschaftliche Brüder dem Zinhcits-
mW Gleichheitssystem zufolge, gleichmässig zu unter-

stützen, und er begreift nicht, wie man ohne die Gruni»
satze dee Constitution zu verletzen, die einen Armen
reichlich unterhalten, die andern aber darben lasse»
könne.

Pellegrini fodert, daß auch noch das Verjäh-
rungsrecht dem Recht des Erbs, des Kaufs oder der
Schenkung beigefügt werde. H über bemerkt, daß
Pellegrinis Antrag überflüssig ist, weil es hier nur um
persönliche Ansprache an die. Gemeindgüter, nicht
aber um Bestimmung dessen zu thun ist, was Ge-
meindgut sey. Schach stimmt Grafs Antrag bei,
weil die Sache noch nicht reif genug ist, er will als»
nur bestimmen, daß jeder wohnen könne, wo er wolle,
und daß kein Hclvetier auf dem Bettelkarren in seine
Gemeinde zurükgeführt werden müsse, wann er irgend
wo«-verarmt: alles übrige findet er in diesem Gesez
überflüssig. Fizi erklart sich für Kochs Meinung,
und kann Reüsiab durchaus nicht beistimmen. Er la-
cher ist gleicher Meinung, weil der Reiche nicht mit
dem Liederlichen theilen soll. Das Gutachten wird
angenommen.

Das Direktorium ertheilt Bericht über die zweck-
mäßige Erfüllung des Auftrags der Bürg. Graf und
Vo n derflühe in Rüksicht der neuen Orgamsirunz der
ehemaligen piemsntesischen Schweizer-Regimenter, und
erklart, daß diese beidenVolksreprascnranten semen Er-
Wartungen gänzlich entsprochen haben: zugleich theilt es
folgenden Trakt«: mit, der hierüber geschlossen wurde:

Konvention wegen der schweizerischen Truppen
in Plei-'.vut.

Die Kommissaîre der helvetischen Regierung zur
Organistrung der schweizerischen Truppen, in Diensten
des ehemaligen Königs von Piémont, sind mit dein
General Joubert, Oberanführer der französischen Ar-
nice in Italien, wegen folgender Artikel übcremge-
kommen:

1. Als Grundlage der neuen Organistrung der

schweizerischen Regimenter, werden die Artikel des am
4. Decemb. 1798 zu Luzern, zwischen dem Minister der
französischen Republik, Per roch el, und dein Minister
der auswärtigen Angelegenheiten der helvetischen Re-
ptchlir, V e g 0 z, abgeschlossenen Traktats diene:?.

2. Der Qbergeneral verspricht, sich bei der pie-
montefischen Regierung zu verwenden, um die von der

vorigen Regierung den schweizerischen Militarpersonen
bewilligten Pensionen und Abschiedsgehalte zu sichern
und zu erhalten.

Z. Desgleichen wird der Obergeneral die proviso-
rifthe Regìêpunzheinladen, Adschiedsgehalte allen schwei-

Mischen Militärpersone» anzuweisen, welche in Rükucht
auf ihr hohes Alter und ihre langen Dienste dazu be-

rechtigt seyn werden.
Künftighin werden die Offiziere, Unteroffiziere und

Schdaten der heldctischcss HMarmee >» Ansehung dxer
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